
Pliezhausen, 01.02.2021 

 

 

Kindertagesbetreuung: Rückerstattung von Elternbeiträgen 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

zum Monatsanfang werden die Elternbeiträge für die Kindertagesbetreuung im 

Februar abgebucht. In der letzten Woche waren wir dabei noch davon 

ausgegangen, dass es zu einer Öffnung der Einrichtungen kommen wird. In letzter 

Minute hat die Landesregierung die Verlängerung der Lockdownmaßnahmen 

verlauten lassen. Nach aktuellem Stand wird es wohl vor dem 21.02.2021 keine 

Öffnungsschritte geben. 

Wir weisen deswegen nochmals darauf hin, dass wir die Erstattung von 

Elternbeiträgen rückwirkend Ende März/Anfang April vornehmen werden. Die 

Landesregierung hat angekündigt, dass sie einen Teil des Gebührenausfalls 

übernehmen will. Auch unser Gemeinderat hat bereits signalisiert, dass wir Ihnen für 

ausgefallene Betreuungszeiten Beiträge zurückerstatten können. Wenn Sie die 

Notbetreuung bisher nicht in Anspruch genommen haben, werden also mindestens 

die Elternbeiträge für den Januar zurückerstattet. 

Alle weiteren Betreuungsausfälle müssen nach jetzigem Stand individuell erfasst und 

bewertet werden. Weil dies nicht maschinell ausgeführt werden kann, wollen wir die 

Korrekturen für einen Quartalszeitraum zusammenfassen. Wir bitten um Verständnis 

für diese arbeitsökonomische Vorgehensweise. 

Dafür erneuern wir unser Angebot: bei existenzieller Betroffenheit bzw. finanziellen 

Engpasssituationen besteht für Sie Möglichkeit, sich direkt mit Frau Schnizer bei der 

Gemeindeverwaltung (Tel. 977-184; maren.schnizer@pliezhausen.de) in Verbindung 

zu setzen. Im Bedarfsfall können wir Ihnen unbürokratische Lösungen zusichern.  

 

Ihre Gemeindeverwaltung 


